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6.	 Gerichtsorganisation und Verfahrensrecht/
Organisation judiciaire et procédure

6.2.	 Anwaltsrecht/Droit de la profession d’avocat

BGer 2C_372/2020: Institutionelle Unabhängigkeit bei 
der Anwalts-AG und potenzieller Aktienerwerb durch 
Nichtanwälte

Bundesgericht, II. öffentlich-rechtliche Abteilung, Urteil 2C_ 
372/2020 vom 26. November 2020 (zur Publikation vor-
gesehen), A. und B. AG gegen Commission du Barreau de 
l’État de Fribourg, Art. 8 Abs. 1 lit. d BGFA, Art. 9 BGFA, 
Art. 685b OR, Art. 685c OR.

Das Bundesgericht hat mit Urteil 2C_372/2020 vom 
26. November 2020 entschieden, dass ein angestellter An-
walt persönlich verpflichtet ist, die Voraussetzungen der in-
stitutionellen Unabhängigkeit nach Art. 8 Abs. 1 lit. d BGFA 
zu erfüllen. Die Anwalts-AG ist hingegen keine Adressatin 
von Art. 8 BGFA. Das gilt auch bei Gesellschaften, bei de-
nen eine Person der einzige Aktionär, Verwaltungsrat und 
in einem kantonalen Anwaltsregister eingetragene Anwalt 
ist. Wenn die Namenaktien der Anwalts-AG aufgrund von 
Erbgang, Erbteilung, ehelichem Güterrecht oder Zwangs-
vollstreckung an Nichtanwälte übergehen, liegt es an den 
bei der AG verbleibenden Anwälten, ihre institutionelle Un-
abhängigkeit persönlich sicherzustellen.

Lukas Müller*

Evgin Yildiz**

Merve Or***

I.	 Sachverhalt und Erwägungen

Rechtsanwalt A. gründete die Aktiengesellschaft B., deren 
alleiniger Aktionär und Verwaltungsratspräsident er ist. Der 
Zweck der B. AG ist die Erbringung von Rechtsdienstleis­
tungen in der Schweiz und im Ausland durch Rechtsanwäl­
te, die im Anwaltsregister eines Schweizer Kantons einge­
tragen sind. Nachdem die Anwaltskommission des Kantons 
Freiburg («Commission du Barreau de l’État de Fribourg»; 
nachfolgend «Anwaltskommission») am 27.  März 2018 
Kenntnis von der Existenz der B. AG erlangte, ordnete sie 
mit Verfügung vom 20. Juli 2018 an, wie die Statuten der 
B.  AG anzupassen seien. Diese Statutenanpassung sol­
le die institutionelle Unabhängigkeit gemäss Art. 8 Abs. 1 
lit.  d BGFA1 der bei der B. AG angestellten Anwälte si­
cherstellen. Mit Entscheid vom 28. Januar 2019 stellte die 
Anwaltskommission fest, dass die B. AG (recte: A.) gegen 
die bundesrechtlichen Anforderungen an die institutionelle 
Unabhängigkeit von Anwälten verstossen habe. Im selben 
Entscheid räumte sie der B. AG (recte: A.) eine zweimona­
tige Frist ein, um die Statuten entsprechend der Verfügung 
vom 20. Juli 2018 anzupassen.2

Die von der Anwaltskommission angeordnete Anpas­
sung der Statuten sah vor, dass der potenzielle Erwerber 
von Aktien der B. AG, welcher die Anforderungen gemäss 
Ziff.  7.3 der Statuten (d.h. ein im Anwaltsregister eines 
Schweizer Kantons eingetragener Rechtsanwalt zu sein) 
nicht erfüllt, verpflichtet wird, seine Aktien innerhalb eines 
Jahres an einen Dritten zu übertragen, welcher die Anforde­
rung gemäss Ziff. 7.3 erfüllt, sofern die B. AG ihm nicht an­
bietet, ihre Aktien zum tatsächlichen Wert zurückzukaufen. 
Die Anwaltskommission zog dabei die Konstellationen in 
Betracht, in denen jemand ex lege Aktien der Gesellschaft 
erwirbt, wie etwa durch Erbfolge, Erbteilung, Auflösung 
des Güterstands oder durch Zwangsvollstreckung.3 

Rechtsanwalt A. und die B. AG beantragten die Aufhe­
bung des vorgenannten Entscheids beim Kantonsgericht 
Freiburg (nachfolgend «Kantonsgericht»). Nachdem das 
Kantonsgericht die Beschwerde mit Urteil vom 18. März 
2020 abgewiesen hatte, reichten Rechtsanwalt A. und die 
B. AG am 14.  Mai 2020 eine Beschwerde in öffentlich-
rechtlichen Angelegenheiten beim Bundesgericht ein. Die 
Beschwerdeführer verlangten die Abänderung des ange­
fochtenen Urteils dahingehend, dass der Entscheid der 
Anwaltskommission vom 28. Januar 2019 im Ergebnis 

1	 Bundesgesetz vom 23. Juni 2000 über die Freizügigkeit der Anwäl­
tinnen und Anwälte (Anwaltsgesetz, BGFA; SR 935.61).

2	 Vgl. BGer, 2C_372/2020, 26.11.2020, lit. A., B., E. 3.
3	 Vgl. BGer, 2C_372/2020, 26.11.2020, lit. A., E. 3.
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institutionelle Unabhängigkeit soll garantieren, dass sich 
der Anwalt ganz der Vertretung der Interessen seiner Man­
danten widmen kann, ohne von Umständen beeinflusst zu 
werden, die nichts mit dem Fall zu tun haben.10 Personen, 
die nicht im Anwaltsregister sind, sollen den angestellten 
Anwalt nicht beeinflussen können.11 Die institutionelle Un­
abhängigkeit ist ein wesentlicher Grundsatz des Anwaltsbe­
rufs und muss sowohl gegenüber Richtern und Parteien als 
auch gegenüber Mandanten gewährleistet sein.12 Anwälte 
müssen zudem gemäss Art. 12 lit. b und c BGFA auch in 
jedem einzelnen Fall ihren Beruf unabhängig und frei von 
Interessenskonflikten ausüben können.13 In jedem Fall ist 
es Anwälten untersagt, sich in wirtschaftliche oder sonstige 
Abhängigkeiten zu begeben, welche sie an der Wahrung der 
Klienteninteressen hindern könnten.14

Die Regelung in Art. 8 Abs. 1 lit. d BGFA ist auch in 
Fällen relevant, in denen ein Rechtsanwalt bei einer in der 
traditionellen Form eines Einzelunternehmens oder einer 
gesellschaftlich organisierten Anwaltskanzlei angestellt ist, 
wobei deren Betreiber und Gesellschafter selbst in das An­
waltsregister eingetragen sind.15 Der Gesetzgeber hat zwar 
davon abgesehen, die Rechtsform von Anwaltskanzleien zu 
regeln.16 In der Rechtsprechung ist aber anerkannt, dass die 
Voraussetzungen der institutionellen Unabhängigkeit nicht 
grundsätzlich und abstrakt von der Rechtsform der Kanzlei 
des Antragstellers abhängen sollen, sondern von deren Or­
ganisation im konkreten Fall.17

Das Bundesgericht hat in den letzten zehn Jahren drei 
Urteile bezüglich der Organisation einer Anwalts-AG ge­
fällt. In BGE 138 II 440 akzeptierte das Bundesgericht 
erstmals, dass sich in das Register eingetragene Rechtsan­
wälte für die Ausübung des Anwaltsberufs durch Gründung 
einer juristischen Person, deren Angestellte sie werden, 
zusammenschliessen können, falls ihre Unabhängigkeit in 
gleicher Weise gewährleistet ist, wie wenn sie von einge­

10	 Vgl. BGE 144 II 147 E.  5.2; François Bohnet/Vincent Mar-
tenet, Droit de la profession d’avocat, Bern 2009, N 2357 ff.

11	 Vgl. BGE 144 II 147 E.  5.2; Walter Fellmann, Anwaltsrecht, 
2. A., Bern 2017, N 153.

12	 Vgl. BGer, 2C_372/2020, 26.11.2020, E. 3.1; BGE 145 II 229 E. 6.1.
13	 Vgl. BGE 138 II 440 E. 3.
14	 Vgl. BGE 138 II 440 E.  5; BGE 144  II  147 E.  5.1  f. = Pra 2018, 

Nr.  141; Ernst Staehelin/Christian Oetiker, in: Walter Fell­
mann/Gaudenz G. Zindel (Hrsg.), Kommentar zum Anwaltsgesetz, 
2. Aufl., Zürich 2011, Art. 8 BGFA N 31 ff.

15	 Vgl. BGer, 2C_372/2020, 26.11.2020, E. 3.1.
16	 Vgl. Bericht des Bundesrats vom 11. April 2018 zur Abschreibung 

der Motion Vogler 12.3372 «Erlass eines umfassenden Anwaltsgeset­
zes», BBl 2018 2301 (zit. Bericht Anwaltsgesetz).

17	 Vgl. BGer, 2C_372/2020, 26.11.2020, E. 3.1; BGE 144 II 147 E. 5.2; 
BGE 138 II 440 E. 17.

aufgehoben werden sollte.4 Das Bundesgericht trat auf 
die Beschwerde von A. ein, liess jedoch die Frage offen, 
ob die B.  AG ebenfalls beschwerdelegitimiert war. Die 
Anwalts-AG sei nicht im Anwaltsregister eingetragen und 
entsprechend nicht förmlich vom angefochtenen Entscheid 
beschwert, zumal sich das Anfechtungsobjekt ohnehin nur 
gegen A. richten könne.5 Im Ergebnis entschied das Bun­
desgericht zu Gunsten der beiden Beschwerdeführer und 
hob das angefochtene Urteil auf. 

II.	 Erläuterung

Das Urteil des Bundesgerichts 2C_372/2020 vom 26. No­
vember 2020 befasst sich im Allgemeinen mit der institu­
tionellen Unabhängigkeit von Rechtsanwälten nach Art. 8 
Abs. 1 lit. d BGFA, die bei einer Kapitalgesellschaft ange­
stellt sind. Des Weiteren stellt dieses Urteil klar, dass die 
Anwaltskommission des Kantons Freiburg nicht gestützt 
auf eine Verfügung in die Organisationsautonomie einer 
körperschaftlich organisierten Anwaltskanzlei eingreifen 
kann. 

A.	 Institutionelle Unabhängigkeit des Rechts
anwalts in der Anwalts-AG

Anwälte, die in der Schweiz Parteien vor Gericht vertreten 
wollen, haben sich im Kanton, in dem sich ihre Geschäfts­
adresse befindet, im Anwaltsregister eintragen zu lassen.6 
Für den Registereintrag sind verschiedene Voraussetzun­
gen zu erfüllen.7 Art. 8 Abs. 1 lit. d BGFA sieht unter an­
derem vor, dass ein Rechtsanwalt in der Lage sein muss, 
den Anwaltsberuf unabhängig auszuüben und dass er nur 
von Personen als Anwalt angestellt werden darf, die ihrer­
seits in einem kantonalen Register eingetragen sind.8 Die 
Aufsichtsbehörde muss die Eintragung eines Mitarbeiters 
einer Anwalts-AG, der die Voraussetzungen gemäss Art. 8 
Abs.  1 lit.  d BGFA nicht erfüllt, ablehnen oder ihn aus 
dem Register streichen, wenn die Aktien der Anwalts-AG 
aufgrund einer Änderung der Verhältnisse nicht mehr aus­
schliesslich von im Register eingetragenen Rechtsanwälten 
gehalten werden oder wenn im Verwaltungsrat Nichtan­
wälte amten.9 Die von Art. 8 Abs. 1 lit. d BGFA geforderte 

4	 Vgl. BGer, 2C_372/2020, 26.11.2020, lit. C.
5	 Aufgrund dessen berichtigte das Bundesgericht den vorinstanzlich 

festgestellten Sachverhalt gemäss Art. 105 Abs. 2 BGG von Amtes 
wegen; vgl. BGer, 2C_372/2020, 26.11.2020, lit. B und E. 1.2. 

6	 Art. 4 und 6 Abs. 1 BGFA.
7	 Art. 7 und 8 BGFA.
8	 Vgl. BGer, 2C_372/2020, 26.11.2020, E. 3.1.
9	 Vgl. BGer, 2C_372/2020, 26.11.2020, E. 4.2; BGE 138 II 440 E. 1 

und E. 22.
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statutarisch verhindern können, wenn die Gesellschaft an­
bietet, diese Aktien zum tatsächlichen Wert zu kaufen.25

Überdies sieht Art.  659 Abs.  2 OR im Grundsatz vor, 
dass eine Aktiengesellschaft höchstens 20 Prozent der ei­
genen Aktien erwerben darf. Sofern der Erwerb der eigenen 
Aktien aus gebundenen finanziellen Mitteln geschieht und 
wirtschaftlich zu einer Rückzahlung der Aktien an den Ak­
tionär führt, verletzen solche Transaktionen das Verbot der 
Einlagenrückgewähr und sind nichtig.26 Im Lichte dieser 
gesetzlichen Rahmenbedingungen wird eine Anwalts-AG 
in der Praxis ihre eigenen Aktien praktisch nicht erwerben 
können, wenn die Anwalts-AG nicht über genügend un­
gebundene Mittel verfügt und sich die Aktien auf wenige 
Personen aufteilen, d.h. wenn das betroffene Aktienpaket 
zu gross ist. Wenn der Alleinaktionär stirbt, ist es ausser­
dem schwierig, den Rückkauf der Aktien zugunsten der AG 
zu vollziehen. Sobald eine AG mehr als 20 Prozent der ei­
genen Aktien zurückkauft, ist zudem eine steuerrechtliche 
Teilliquidation gegeben.27

Das BGFA sieht eine staatliche Aufsicht vor, die nur 
über die im kantonalen Anwaltsregister eingetragenen na­
türlichen Personen ausgeübt wird, welche im Rahmen des 
Anwaltsmonopols Parteien vor Gerichtsbehörden vertre­
ten.28 Eine Aktiengesellschaft, die eine Anwaltskanzlei 
betreibt, kann als solche nicht in ein kantonales Anwalts­
register eingetragen werden.29 In diesem Sinne führt das 
Bundesgericht aus, dass je nach den Umständen im Einzel­
fall – insbesondere, wenn die Streichung des Anwalts aus 
dem Register erwogen wird – eine Aufsichtsbehörde vom 
Anwalt verlangen könne, dass dieser seine Situation so 
schnell wie möglich regelt, indem er selbst in die Organisa­
tion eingreift, vorausgesetzt, dass eine solche Massnahme 
in seinen Einflussbereich fällt.30

Weiter erwägt das Bundesgericht, dass eine Aufsichts­
behörde  – selbst wenn die vorgeschlagene Bestimmung 
trotz der abschliessenden Regelungen der Übertragbarkeit 
von Namenaktien in Art. 685a ff. OR zivilrechtlich zuläs­
sig wäre – mit ihrer Anordnung nicht nur in die Organisa­
tionsautonomie der Aktiengesellschaft, sondern auch in die 
Freiheit ihrer potenziellen nichtanwaltlichen Gesellschafter 

25	 Vgl. BGer, 2C_372/2020, 26.11.2020, E. 4.3.
26	 Vgl. BGE 110 II 293 E. 3b; Art. 680 Abs. 2 OR; BSK OR II-Lenz/

von Planta, Art. 659 N 11, in: Heinrich Honsell/Nedim Peter Vogt/
Rolf Watter (Hrsg.), Obligationenrecht II, Basler Kommentar, 5. A., 
Basel 2016.

27	 Vgl. Art. 4a Abs. 1 VStG.
28	 Vgl. Art.  14 und Art.  2 Abs.  1 BGFA; BGer, 2C_372/2020, 

26.11.2020, E. 4.1 und E. 4.2.
29	 Vgl. BGer, 2C_372/2020, 26.11.2020, E. 4.2.
30	 Vgl. BGer, 2C_372/2020, 26.11.2020, E. 4.1; Art. 5 Abs. 2 lit. a und 

Art. 8 Abs. 1 BGFA; BGE 138 II 440 E. 14.

tragenen Rechtsanwälten angestellt würden.18 Diese Recht­
sprechung wurde anschliessend in zwei weiteren Urteilen 
im Grundsatz bestätigt und präzisiert.19 Eine Anwalts-AG 
kann nicht die Form einer juristischen Person ausländischen 
Rechts annehmen, die im Besitz von ausländischen, nicht in 
der Schweiz zugelassenen Anwälten ist.20 Ausserdem muss 
ihr Aktionariat, wie auch ihr Verwaltungsrat, ausschliess­
lich aus Anwälten bestehen, die in einem kantonalen An­
waltsregister eingetragenen sind.21

Mit dem Urteil des Bundesgerichts 2C_372/2020 vom 
26. November 2020 erfolgt nun eine weitere Präzisierung. 
Darin bestätigt das Bundesgericht, dass sich das BGFA 
nicht direkt an eine Kanzlei oder Körperschaft richtet, son­
dern an Anwälte, welche persönlich sicherzustellen haben, 
dass die Organisation ihrer Anwaltskanzlei geeignet ist, da­
mit sie als natürliche Personen weiterhin im Anwaltsregis­
ter eingetragen bleiben können (unten II.B. und II.C.).22

B.	 Vinkulierung der Namenaktien  
nach Art. 685a ff. OR

Aus dem angefochtenen Urteil geht hervor, dass Beschwer­
deführer A.  als Rechtsanwalt bei einer Aktiengesellschaft 
tätig ist, deren alleiniger Aktionär und einziges Verwal­
tungsratsmitglied er ist. Damit ist offensichtlich, dass er 
seinen Beruf unabhängig ausübt und er somit die Anforde­
rungen an die institutionelle Unabhängigkeit gegenwärtig 
erfüllt.23 Die Vorinstanzen hatten A. zu einer Änderung der 
Statuten seiner Anwalts-AG verpflichtet. Diese Statutenän­
derung zielte darauf ab, in einer hypothetischen Zukunft 
sicherzustellen, dass Dritte, die durch Erbfolge, Auflösung 
des Güterstandes oder Zwangsvollstreckung Aktien erwer­
ben, ihre Anteile innerhalb eines Jahres an im Anwaltsregis­
ter eingetragene Anwälte veräussern sollen.24 Das Bundes­
gericht merkt zutreffend an, dass die Vorinstanzen mit ihrer 
Massnahme eine Bedrohung hätten mildern wollen, die the­
oretisch jeden bei einer Anwalts-AG angestellten Anwalt 
treffen kann. Das ergibt sich daraus, dass Art. 685b Abs. 4 
und Abs. 7 OR i.V.m. Art. 685c Abs. 2 OR von Gesetzes 
wegen den Erwerb von Aktien durch Nichtanwälte und die 
Beibehaltung des Eigentums durch Dritte auch dann nicht 

18	 Vgl. BGer, 2C_372/2020, 26.11.2020, E. 3.1; BGE 138 II 440 E. 17–
23.

19	 Vgl. BGE 140 II 102 E. 4.2.2 = Pra 2014, Nr. 56; BGE 144 II 147 
E. 5.2 = Pra 2018, Nr. 141.

20	 Vgl. BGE 140 II 102 E. 5.2; BGer, 2C_372/2020, 26.11.2020, E. 3.1.
21	 Vgl. BGE 144 II 147 E. 5.3; BGer, 2C_372/2020, 26.11.2020, E. 3.1.
22	 Vgl. BGer, 2C_372/2020, 26.11.2020, E. 4.1.
23	 Vgl. BGer, 2C_372/2020, 26.11.2020, E. 4.3.
24	 Vgl. BGer, 2C_372/2020, 26.11.2020, E. 4.3.
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AG, bei der ein einziger Anwalt die Aktien hält und ein­
ziges Mitglied des Verwaltungsrats ist, nicht möglich. Bei 
einer Ein-Personen-Anwalts-AG sei jedoch gemäss Bun­
desgericht die Gefahr eines Verstosses gegen die institutio­
nelle Unabhängigkeit nicht mehr so gravierend.37 Wenn bei 
der Ein-Personen-Anwalts-AG der einzige Anwalt, Aktio­
när und Verwaltungsrat versterbe und die Anwalts-AG kei­
nen einzigen im Anwaltsregister eingetragenen Mitarbeiter 
beschäftige, stelle der Tod des Alleingesellschafters kein 
Problem dar.38 Dabei äussert sich das Bundesgericht nicht 
dazu, wie aus praktischer Sicht mit der verwaisten Anwalts-
AG umzugehen ist. Aus Sicht der institutionellen Unabhän­
gigkeit seien hingegen die folgenden zwei Fälle bedenklich: 
Einerseits, wenn der Alleingesellschafter einer Kanzlei, in 
der mehrere Anwälte tätig sind, verstirbt und die Erben die 
Kanzlei mit den ehemaligen Mitarbeitern weiterführen wol­
len und dabei Gesellschafter bleiben. Andererseits, wenn 
der Alleingesellschafter infolge einer Auflösung des Gü­
terstandes oder einer Zwangsvollstreckung nur einen Teil 
seiner Anteile an eine nicht im Anwaltsregister eingetra­
gene Person verliert.39 Gemäss Bundesgericht definiert das 
Gesetz abschliessend die zu treffende Massnahme. Nach 
Art. 12 lit. a und lit. j BGFA haben die in der Gesellschaft 
tätigen Anwälte in solchen Fällen – wie etwa dem Wegfall 
einer der Eintragungsvoraussetzungen gemäss Art.  7 und 
Art.  8 BGFA40  – eine Mitteilungspflicht, da ihnen sonst 
eine Löschung aus dem Anwaltsregister nach Art. 9 BGFA 
droht. Die Aufsichtsbehörde muss die bei der Anwalts-AG 
angestellten Anwälte aus dem Register streichen, wenn sie 
die problematische Struktur nicht umgehend bereinigen.41 
Das Bundesgericht merkt hierbei an, dass die vom Kantons­
gericht im aufgehobenen Urteil angeordnete Massnahme, 
in den Statuten eine Pflicht für den nichtanwaltlichen Ak­
tionär festzulegen, um über seine Aktien entsprechend zu 
verfügen, von einer falschen Prämisse ausgeht.42 Es könne 
nicht sein, dass Anwälte ein Jahr lang im Register eingetra­
gen bleiben, während sie weiterhin bei einer Gesellschaft 
beschäftigt sind, deren Aktionäre nicht ausschliesslich als 
Anwälte registriert sind. In einem solchen Fall müssten die 
betroffenen angestellten Anwälte kurzfristig aus dem Re­
gister gestrichen werden, da sie in einer Organisation tätig 

37	 Vgl. dazu eingehend Lukas Küng, Anwalts-AG – Werdegang und 
erste Erfahrungen im Rahmen der Gründung der ersten Obwaldner 
Anwalts-AG, Jusletter, 15.1.2007, N 1 ff.

38	 Vgl. BGer, 2C_372/2020, 26.11.2020, E. 4.4.
39	 Vgl. BGer, 2C_372/2020, 26.11.2020, E. 4.4.
40	 Vgl. BGer, 2C_372/2020, 26.11.2020, E.  4.4; Staehelin/Oetiker 

(FN 14), Art. 9 BGFA N 2.
41	 Vgl. BGer, 2C_372/2020, 26.11.2020, E. 4.2 und E. 4.4.
42	 Vgl. BGer, 2C_372/2020, 26.11.2020, E. 4.2 und E. 4.4.

eingreifen würde.31 Durch eine entsprechende Anordnung 
werde von Vornherein das Verhalten von Dritten festge­
legt, die nicht dem BGFA unterstellt sind. Damit würden 
künftige Aktionäre, die nicht im Anwaltsregister eingetra­
gen sind, das Recht verlieren, ihre Aktien zu behalten und 
gegebenenfalls den Gesellschaftszweck zu ändern oder die 
Gesellschaft zu liquideren. Folglich wären sie je nach den 
Umständen im Einzelfall gezwungen, ihre Aktien zu einem 
Preis zu verkaufen, der weit unter dem tatsächlichen Wert 
liegt.32 Im Ergebnis richtet sich die vom Beschwerdefüh­
rer beanstandete Massnahme faktisch an nichtanwaltliche 
Dritte, die Aktien gestützt auf Erb- oder Ehegüterrecht oder 
Zwangsvollstreckung erwerben. Somit würde sich die Ver­
fügung der Anwaltskommission gegen Personen richten, 
die nicht dem BGFA unterstellt sind.33

Vor dem Hintergrund der vorstehend dargelegten Erwä­
gungen hat das Bundesgericht festgestellt, dass die Vorin­
stanz Bundesrecht fehlerhaft angewandt habe, als sie den 
Entscheid der Anwaltskommission bestätigte, wonach die 
B. AG (recte: A.) zur Änderung ihrer Statuten gemäss den 
Vorgaben der Anwaltskommission aufgefordert wurde.34 
Die Anwaltskommission kann keine Aktiengesellschaft 
zwingen, eine bestimmte Statutenbestimmung zu imple­
mentieren. Dies geht auch nicht, wenn damit eine Vinku­
lierung der Namenaktien eingeführt werden soll, die den 
nichtanwaltlichen Erwerber von Aktien verpflichtet, seine 
Aktien innerhalb eines Jahres an eine im Anwaltsregister 
eingetragene Person zu übertragen, wenn die Aktiengesell­
schaft nicht anbietet, diese zum tatsächlichen Wert zurück­
zukaufen.35

C.	 Persönliche Verantwortung der bei der 
Anwalts-AG angestellten Anwälte

Gesellschafter-Anwälte einer als Aktiengesellschaft orga­
nisierten Anwaltskanzlei können verschiedene Vereinba­
rungen treffen, damit sie die Voraussetzungen des BGFA 
dauerhaft erfüllen. So könnten Anwälte beispielsweise mit 
Vereinbarungen untereinander der Gefahr vorbeugen, dass 
Aktien von Gesetzes wegen an nicht im Anwaltsregister 
eingetragene Dritte übergehen. Gemäss Bundesgericht hät­
ten Aktionäre insbesondere die Möglichkeit, ein Gesamtei­
gentum an Aktien in den Händen zu halten, Vorkaufs- oder 
Vorhandrechte sowie gegenseitige Rückkaufsverpflichtun­
gen vorzusehen.36 Dies ist jedoch im Falle einer Anwalts-

31	 Vgl. BGer, 2C_372/2020, 26.11.2020, E. 4.3.
32	 Vgl. BGer, 2C_372/2020, 26.11.2020, E. 4.3.
33	 Vgl. BGer, 2C_372/2020, 26.11.2020, E. 4.1, E. 4.2 und E. 4.3.
34	 Vgl. BGer, 2C_372/2020, 26.11.2020, E. 4.1, E. 4.5.
35	 Vgl. BGer, 2C_372/2020, 26.11.2020, E. 4.1, E. 4.5.
36	 Vgl. BGer, 2C_372/2020, 26.11.2020, E. 4.4.
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Anwälte mit einer Streichung aus dem Anwaltsregister kon­
frontiert sehen, wobei die Fristbemessung mehr oder weni­
ger dem Ermessen der Aufsichtsbehörde überlassen wird. 
Die auf dem Spiel stehenden Interessen verdienen klare und 
einheitliche Vorgaben auf Ebene des Bundes.

III.	 Fazit 

Das vorliegende Urteil bestätigt die bundesgerichtliche 
Rechtsprechung gemäss den bisherigen Leitentscheiden 
im Zusammenhang mit der Frage der körperschaftlichen 
Organisation von Anwaltskanzleien mit Blick auf die As­
pekte der institutionellen Unabhängigkeit.47 Das Bundes­
gericht führt aus, dass der Nachweis betreffend Erfüllung 
der Voraussetzungen von Art. 8 BGFA dem Rechtsanwalt 
obliegt, der in ein kantonales Register eingetragen werden 
bzw. bleiben möchte. Es liegt in der Verantwortung des An­
walts, sicherzustellen, dass die Voraussetzungen dauerhaft 
gegeben sind, da er andernfalls gemäss Art.  9 BGFA aus 
dem Register gestrichen wird.48 Falls ein Anwalt die Vor­
aussetzungen nicht mehr erfüllt, ist er gemäss Art. 12 lit. a 
und lit. j BGFA verpflichtet, dies der Aufsichtsbehörde un­
verzüglich mitzuteilen.49 Ist der Anwalt nicht selbständig, 
sondern Angestellter einer Anwalts-AG, ändert sich nichts 
an dieser persönlichen Pflicht. Der Anwalt hat zu zeigen, 
dass die AG die von der Rechtsprechung aufgestellten Vo­
raussetzungen erfüllt, soweit dies in seinen Einflussbereich 
fällt,50 und er somit als Angestellter der AG ins Anwaltsre­
gister aufgenommen werden kann. Die Aufsichtsbehörde 
darf daher nicht eine Anwalts-AG oder ihren allfälligen 
nichtanwaltlichen Gesellschafter unmittelbar verpflichten, 
Statutenänderungen vorzunehmen, um die institutionelle 
Unabhängigkeit der in der Gesellschaft tätigen Rechtsan­
wälte und damit deren Eintragung in das Register sicher­
zustellen. In Anbetracht dessen, dass nicht die juristischen 
Personen, sondern die Anwälte im Register eingetragen 
werden und sich das BGFA ausschliesslich an letztere rich­
tet, verfügt die Anwaltskommission ohnehin über keine ge­
setzliche Grundlage, um eine derartige Anordnung an einen 
Nichtadressaten zu richten.51

47	 Art. 8 Abs. 1 lit. d BGFA.
48	 Vgl. BGer, 2C_372/2020, 26.11.2020, E. 4.1.
49	 Vgl. BGer, 2C_372/2020, 26.11.2020, E. 4.4.
50	 Vgl. BGer, 2C_372/2020, 26.11.2020, E. 4.2.
51	 Vgl. BGer, 2C_372/2020, 26.11.2020, E. 4.1 bis 4.3; vgl. auch Art. 14 

BGFA.

sind, die nicht mehr den Anforderungen von Art. 8 Abs. 1 
lit. d BGFA entspricht.43

D.	 Bundesrechtlicher Regelungsbedarf  
für die Anwalts-AG

Die Anwaltskommission Obwalden hat im Verfahren AK 
06/001 mit Verfügung vom 29. Mai 200644 den gesuchstel­
lenden Rechtsanwälten die Führung einer Anwaltskanzlei 
in Gestalt einer Aktiengesellschaft erlaubt. Andere Kanto­
ne sind seither diesem Beispiel gefolgt und haben ebenfalls 
die Führung von Kanzleien in Form einer Körperschaft ge­
duldet. Zudem wurde die Zulässigkeit von «Multidiscipli­
nary Partnerships», also Anwaltskörperschaften, an denen 
Nichtanwälte ebenfalls beteiligt sind, von Aufsichtsbehör­
den bejaht, solange die Beherrschung durch die registrier­
ten Anwälte nicht in Frage gestellt wird.45 Letztgenannte 
Organisationsform wurde in BGE 138 II 440 E.  23 noch 
ausdrücklich offengelassen und später in BGE 144 II 147 
E.  5.3 in dem Sinne eingeschränkt, dass sowohl der Ver­
waltungsrat als auch das Aktionariat ausschliesslich aus in 
einem kantonalen Anwaltsregister eingetragenen Anwälten 
bestehen müssen. Es ist indes unbefriedigend, dass bislang 
bezüglich der Formulierung von Statuten und Aktionärbin­
dungsverträgen kantonal weiterhin recht unterschiedliche 
Vorgaben aufgestellt werden, wie eine Anwaltskanzlei in 
Gestalt einer Kapitalgesellschaft geführt werden kann. Der­
zeit ist es beispielsweise der Normalfall, dass die Muster­
statuten sowie Muster-Aktionärbindungsverträge, die nach 
der Aufsichtspraxis des Kantons X. zulässig sind und so­
gar auf der offiziellen Website seiner Aufsichtsbehörde zur 
Verfügung gestellt werden, von der Aufsichtsbehörde des 
anderen Kantons Y. als rechtswidrig und nicht BGFA-kon­
form beurteilt werden. Dies stellt insbesondere für Anwäl­
te eine Herausforderung dar, deren Kanzlei in Form einer 
Aktiengesellschaft organisiert ist und Büros in mehreren 
Kantonen führt. Das vorliegende Bundesgerichtsurteil zeigt 
schliesslich, dass sich unter geltendem Recht nie vollstän­
dig ausschliessen lässt, dass Nichtanwälte Aktien einer An­
walts-AG erwerben. Hierfür wäre eine Gesetzesreform not­
wendig, damit von Gesetzes wegen klare und einheitliche 
Rahmenbedingungen für die anwaltlichen Körperschaften 
gelten. Bedauerlicherweise möchte der Gesetzgeber ein 
solches Vorhaben derzeit nicht umsetzen.46 Infolgedessen 
müssen sich bei anwaltlichen Körperschaften angestellte 

43	 Vgl. BGer, 2C_372/2020, 26.11.2020, E. 4.2 und E. 4.4.
44	 Vgl. BGer, 2C_372/2020, 26.11.2020, E. 4.2 und E. 4.4.
45	 Vgl. Alexander Brunner/Matthias Christoph Henn/Kathrin 

Kriesi, Anwaltsrecht, Zürich/Basel/Genf 2015, Kapitel 1 N 31 ff.
46	 Vgl. Bericht Anwaltsgesetz (FN 16), 2301.
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